
 

Vergaberichtlinien für Abzeichen 

 

1 Vergaberichtlinien für Ausbildungsmedaillen 
 

Die Vergabe der Ausbildungsmedaillen ist prinzipiell an die Bestimmungen der ÖPO 

gebunden. Die Ausbildungsmedaille wird für die jeweils erste bestandene Prüfung einer 

Prüfungsstufe vergeben. Die Medaillen des ÖRV können nur von ÖRV- Mitgliedern 

erworben und nur von der eigenen Ortsgruppe vergeben werden. 

Ausnahme:  Kauf des Abzeichens bei Nachweis der Prüfung  

 und der ÖRV - Mitgliedschaft. 

2 Vergaberichtlinien für ÖRV Leistungsabzeichen Blatt  
 

Die ÖRV Leistungsabzeichen sind sichtbare Auszeichnungen für Hundesportler, die sich in 
regem Maße am Prüfungs - und Turniergeschehen beteiligen. 

Das ÖRV - Leistungsabzeichen wird in folgenden Stufen verliehen: 

 
BRONZE 
SILBER 
GOLD 

GOLD mit Eichenlaub 
 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 
Es werden nur Antritte gewertet, bei denen der Hund die erforderlichen Mindestpunkte 
erreicht hat (mit Vergabe des AKZ). 

Für die Erreichung ist keine Zeitlimit gesetzt. 
Zu beachten ist, dass das Leistungsabzeichen nur dem HF ( und nicht dem Hund gilt)  
 
 

B. Vergabe 
1. Vergabesystem für Gebrauchshunde und Obedience 

 

Die Vergabe erfolgt rückwirkend nach folgendem Vergabesystem: 



 

GHF / OBD / Rally OBD  in BRONZE 1 Prüfung (Schutzhundeprüfung oder 
Fährtenhundeprüfung oder 
Obedienceprüfung oder BgH 3) 

 

 

GHF / OBD/ Rally OBD  in SILBER  3 Prüfungen (Schutzhundeprüfung oder 
Fährtenhundeprüfung oder 
Obedienceprüfung oder BgH 3) 

 

 

 

GHF / OBD / Rally OBD in GOLD 3 Prüfungen mit mindestens SG 
(Schutzhundeprüfung oder 
Fährtenhundeprüfung oder 
Obedienceprüfung oder BgH 3) 

 

 

GHF / OBD/ Rally OBD in GOLD mit 
Eichenlaub 

ÖRV Leistungssieger 

Oder Rang 1,2 oder 3 bei der ÖKV 
Leistungssiegerprüfung, 

oder erfolgreicheWM Teilnahme 

 

 

 

2. Vergabesystem für Agility 
 

AGY in BRONZE A 3 Startberechtigt oder 3 vorzüglich in 
der Jugendklasse 

AGY in SILBER  ÖKV Jahresmeister A 3 oder  ÖKV 
Jahresmeister Jugend 

AGY in GOLD ÖKV Landesmeister A 3 oder ÖKV 
Landesmeister Jugend 

AGY in GOLD mit Eichenlaub Rang 1, 2, 3 bei der ÖKV 
Staatsmeisterschaft, ÖRV Leistungssieger 

 

3. Vergabesystem für Breitensport 
 

BSP in BRONZE 1 BSP Prüfung Bewertung Sehr gut 

BSP in SILBER  3 BSP Bewertungen Sehr gut 

BSP in GOLD Platz 1, 2 oder 3 in einer Cupwertung 

BSP in GOLD mit Eichenlaub ÖRV Leistungssieger oder 

Platz 1,2,3 ÖKV Staatmeisterschaft 

Platz 1,2,3 ÖKV Staatsmeisterschaft 
Jugend, 

Platz 1,2,3 ÖKV Staatsmeisterschaft 50+ 

 



 

 

4. Vergabesystem für Rettungshunde  
 

RH in BRONZE 1 Prüfung Stufe A national 

RH in SILBER  1 Prüfung Stufe A international (IRO) 

RH in GOLD 1 Prüfung Stufe B internaltional (IRO) 
oder ÖRV Rettungshundesiegerprüfung 
(Stufe B) mit SG  

RH in GOLD mit Eichenlaub ÖRV Leistungssieger oder 

eine erfolgreiche ÖKV 
Staatsmeisterschaftsteilnahme oder eine 
WM – Teilnahme oder ein IRO 
Einsatztest  

 

C. Anforderung: 
Die Anforderung erfolgt über die Ortsgruppe mit einem eigenen Formblatt, welches 
vollständig ausgefüllt sein muß 

 

D. Verleihung: 
Die Verleihung sollte in würdigem Rahmen (Generalversammlung der OG, Weihnachtsfeier 
ö.ä.) erfolgen. 

Die Verleihung des Leistungsabzeichens in GOLD mit Eichenlaub erfolgt bei dere ÖRV 
Generalversammlung 

 

 

3 Vergaberichtlinien für Ehrenzeichen 

Die Ehrenzeichen des ÖRV können in den Stufen  

 

1. BRONZE 
2. SILBER 
3. GOLD  
4. GOLD MIT BRILLIANTEN 

zur Vergabe gelangen. 

Bei den Ehrenzeichen in BRONZE und SILBER entscheidet der Vorstand der Ortsgruppe per 

Antrag (die Reihenfolge muss eingehalten werden) über die Vergabe; das Ehrenzeichen wird 

dann vom Obmann verliehen. 



Das Ehrenzeichen in GOLD wird vom Präsidenten bei der Generalversammlung des 

ÖRV verliehen. 

Der Antrag zur Verleihung des Ehrenzeichens in Gold ist schriftlich an die Hauptleitung zu 

richten. 

 

Das Ehrenzeichen in Gold mit Brillianten wird vom Präsidenten bei der 

Generalversammlung des ÖRV verliehen. Der Antrag zur Verleihung des Ehrenzeichens ist 

vom ÖRV Vorstand schriftlich an die Generalversammlung zu richten. 


